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	 FORMCHECKBOX 
 Erstberatungsprotokoll       FORMCHECKBOX 
 Maklerauftrag
	Privatkunde


	Datum:      
	Uhrzeit:      
	Dauer:        
	Ort:      

	Teilnehmer: 

	Berater:      


	Kunde / Klient / Vertragspartner: „VP“

	Name: 
	
	SV Nr.:

Geb. Dat.:
	           / 

	Anschrift: 
	

	Tel.: 
	
	Fax:      

	e-mail:      


	 FORMCHECKBOX 
 Konsument
	 FORMCHECKBOX 
 Unternehmer
	 FORMCHECKBOX 
 Freiberuflich


	Bisher wurde ich betreut von: 
	Name des Betreuers:      

	 FORMCHECKBOX 
 AD - Mitarbeiter
	 FORMCHECKBOX 
 Agent
	 FORMCHECKBOX 
 Vers. Makler
	 FORMCHECKBOX 
 Vermögensberater

	 FORMCHECKBOX 
 Direktgeschäft
	 FORMCHECKBOX 
 Bank
	 FORMCHECKBOX 
 Autohaus
	 FORMCHECKBOX 
      


	1. Maklerauftrag:

	Der Versicherungskunde beauftragt den Versicherungsmakler im Sinne der Gewerbeberechtigung, für das Risiko laut beiliegender Risikoliste und unter Angaben der Risikoadressen durch den Versicherungskunden, tätig zu werden. 
Gegenstand des Maklerauftrages ist die umfassende Vermittlung von Versicherungsleistungen durch den Versicherungsmakler an den Versicherungskunden im Rahmen der Vertragslaufzeit.

	Die Beratung / Vermittlung erfolgt auf Wunsch des Kunden
	 FORMCHECKBOX 
 ja      FORMCHECKBOX 
 nein

	Beratungsauftrag
	 FORMCHECKBOX 
 ja      FORMCHECKBOX 
 nein

	Vermittlungsauftrag
	 FORMCHECKBOX 
 ja      FORMCHECKBOX 
 nein

	Grund des Beratungstermins:

	gesamtheitliche -Vertretung in allen Versicherungsangelegenheiten  * lt. Risikoliste
	 FORMCHECKBOX 
 ja      FORMCHECKBOX 
 nein

	Einzel - Produkt - Beratung  *  lt. Risikoliste
	 FORMCHECKBOX 
 ja      FORMCHECKBOX 
 nein

	Eine darüber hinausgehende Interessenwahrung wird nicht gewünscht und ist daher ausgeschlossen. 

Es besteht daher keine Haftung für alle nicht beantragten und nicht übernommenen Risken!


	Informationspflicht des Kunden:

	Die Tätigkeit des Versicherungsmaklers (VM) kann nur aufgrund der vom Kunden erteilten Informationen erfolgen. Insbesondere hat der Kunde den VM über sämtliche Risken zu informieren und ihn über relevante Termine und Fristen zu verständigen. Der Kunde hat eigenständig für die termingerechte Anweisung der Prämien zu sorgen. Der VM kann für eine etwaige Leistungsfreiheit des Versicherers infolge von nicht termingerechter Prämienzahlung durch den Kunden keine Haftung übernehmen.


	2. Umfang der Beauftragung:

	Der Leistungskatalog einschließlich der damit zusammenhängenden Pflichten des Versicherungsmaklers (VM) und des Kunden ist aus dem Maklergesetz und den AGB des VM zu entnehmen. Abweichend wird die Interessenwahrung des VM noch auf / um folgende Leistungen erweitert und / oder eingeschränkt. Der erteilte Rat stützt sich ausschließlich auf eine ausgewogene Untersuchung einer hinreichenden Zahl von auf dem österreichischen Markt angebotenen Produkten.
Eine darüber hinausgehende Auftragserteilung wird nicht gewünscht und ist daher ausgeschlossen.
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	· Berichterstattung und Bekanntgabe von Rechtshandlungen gegenüber VP (§28 Zif.4 MaklerG) 
	 FORMCHECKBOX 
 ja      FORMCHECKBOX 
 nein

	· Prüfung der Versicherungspolizze (§28 Zif.5 MaklerG).
	 FORMCHECKBOX 
 ja      FORMCHECKBOX 
 nein

	· Der Versicherungsmakler ist zur Schadenregulierung beauftragt (§28 Zif.6 MaklerG).
	 FORMCHECKBOX 
 ja      FORMCHECKBOX 
 nein

	· periodische Überprüfung der bestehenden Versicherungsverträge (§28 Zif.7 MakerG).
	 FORMCHECKBOX 
 ja      FORMCHECKBOX 
 nein

	· Berechtigung zum Empfang von Prämien für Versicherungsunternehmen oder von für den Versicherungskunden bestimmte Beträgen
	 FORMCHECKBOX 
 ja      FORMCHECKBOX 
 nein

	Der Kunde hat die Pflicht, den Versicherungsmakler bei der Ausübung der Vermittlungstätigkeit redlich zu unterstützen und eine Weitergabe von ausgehändigten Unterlagen (Analysen, Konzepte etc.) des VM zu unterlassen. 
Bei Verstoß des Kunden verpflichtet sich dieser, den tatsächlich nachgewiesenen Schaden des Maklers zu ersetzen.

	Interessenwahrung nur für o.a. Betriebsstandorte bzw. Adressen des Kunden: 
	 FORMCHECKBOX 
 ja      FORMCHECKBOX 
 nein

	Wenn nein, zusätzliche Betriebsstandorte / Adresse bekanntgeben:      


	3. Folgende Dienstleistungen werden kostenpflichtig vereinbart:

	 FORMCHECKBOX 
  dem VM steht d. Ersatz der Gebühr lt. aktueller Gebührenordnung sowie d. Barauslagen 
      (z.b: Porto, Kopien, Foto`s, etc.) zu.

	 FORMCHECKBOX 
  Kulanzleistungen sind außervertragliche Leistungen der Versicherer, die wir nach Möglichkeit auf Grund unseres   

      persönlichen Einsatzes und guten Beziehungen zu den Versicherungen für Sie erwirken können.

      Dafür verrechnen wir ein Erfolgshonorar von 20 % der Kulanzzahlung.

	 FORMCHECKBOX 
  Erfolgsentgelt bei Prämienersparnis: 
      Von Prämienermäßigungen, die sich auf die gesamte Laufzeit der Polizze ausdehnen, sowie für rückwirkend erzielten   

      Prämienermäßigungen erhält der VM - zusätzlich zu den vorstehend vereinbarten Beträgen 50 % der erstjährigen 
      Prämienersparnis eines vollen Jahres bzw. des rückvergüteten Betrages, jeweils exkl. Ust.

	 FORMCHECKBOX 
  Angebotsgebühr für Nur-Kfz-Kunden:

      Für Kunden welche nur Verträge aus dem Kfz-Bereich (auch Kfz-Rechtschutz) über unser Büro abgeschlossen haben,

      verrechnen wir eine Angebotsgebühr in Höhe von EUR 50,00. Diese Angebotsgebühr wird auf Grund des hohen 
      Beratungsaufwand nicht refundiert, selbst wenn daraus ein Vertragsabschluss im Kfz-Bereich resultiert.

	 FORMCHECKBOX 
 
	* EUR    _____________

	Sonstige Entgeltvereinbarungen:

- Für die Tätigkeit als Makler wird bei sämtlichen Pauschalbeträgen und Entgeldvereinbarungen keine Ust. verrechnet und auch nicht ausgewiesen. (gemäß UStG.)

- Für die Tätigkeit als Berater in Versicherungsangelegenheiten wird bei den Honoraren die Ust. verrechnet und auch ausgewiesen. (gemäß UStG.)

Die vereinbarten Beträge sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungslegung ohne Skonto oder sonstige Abzüge zur Zahlung fällig. Änderungen oder Ergänzungen zu diesem Maklerauftrag bedürfen zu Ihrer Gültigkeit der Schriftform.


	4. Dokumentationspflicht

	Der Kunde wünscht ausdrücklich nur mündliche Auskunftserteilung (nicht in Textform)
Wenn ja: Begründung:      
	 FORMCHECKBOX 
 ja      FORMCHECKBOX 
 nein


	5. Grundlagen der Beratung / Vermittlung:

	Vollmacht, allgemeine Geschäftsbedingungen, Maklerauftrag / Erstberatungs-Protokoll, Risikoliste – Risikoanalyse.

	Die Grundlagen der Beratung wurden ausgefolgt und ausdrücklich vom Kunden zur Kenntnis genommen.
	 FORMCHECKBOX 
 ja      FORMCHECKBOX 
 nein

	Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Team Gastberger Versicherungsmakler GmbH & Co. KG sind mir in vorliegender Form bekannt und werden von mir ausdrücklich akzeptiert.
	 FORMCHECKBOX 
 ja      FORMCHECKBOX 
 nein
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	6. Gesetzliche Informationspflichten: 

	Register-Eintragung:

(Überprüfungsmöglichkeit für Kunden)
	Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Abt I/7 Stubenring 1, 1010 Wien

www.gisa.gv/versicherungsvermittlerregister

	Beschwerdestelle:

(außergerichtliche Streitbeilegung)
	Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Abt I/7 Stubenring 1, 1010 Wien

www.bmdw.gv.at/

	Der Versicherungsmakler ist weder an einem Versicherungsunternehmen beteiligt, noch besteht eine Beteiligung eines Versicherungsunternehmens am Versicherungsmakler.


	Wünsche und Bedürfnisse des Kunden: siehe beiliegende Risikoliste

	Hinweis: Für die bestmögliche Beratung sind wir bei der Erhebung der relevanten Risikodaten auf Ihre Unterstützung angewiesen. Für den Fall, dass Sie eine umfangreiche Risikoanalyse ablehnen und/oder Teilbereiche nicht vollständig bekannt geben, verweisen wir darauf, dass wir dafür keine Verantwortung übernehmen können. 
Über diese Information hinaus wurden keine mündlichen Zusagen getroffen.


	Information über den Zugang von Erklärungen:

	Nachrichten erreichen den Versicherungsmakler rechtswirksam innerhalb der Bürozeiten Mo. – Do. von 8.00 – 17.00 Uhr und 
Fr. von 8.00 – 12.00 Uhr. Erklärungen des Kunden reisen auf dessen Gefahr und der Kunde trägt das Risiko bei der Kommunikation, insbesondere im Rahmen der elektronischen Kommunikation. 
Im Zweifelsfall ist der Kunde dazu angehalten, den Zugang seiner Erklärung telefonisch zu erfragen.


	Informationen i.S.d. aktuellen DSG und des TKG:

	Datenverarbeitung: Der Versicherungskunde nimmt zur Kenntnis, dass die von ihm im Rahmen der Auftragserfüllung bekannt gegeben personenbezogenen Daten automationsunterstützt vom Versicherungsmakler verarbeitet werden. Diese Daten werden ausschließlich in Erfüllung der vertraglichen Verpflichtung an Dritte weitergegeben. Der Versicherungskunde wurde darüber aufgeklärt, dass er ein jederzeitiges Recht auf Auskunft und auf Löschung seiner personenbezogenen Daten hat. 
Ein datenschutzrechtliches Auskunftsbegehren ist, unter Beilegung eines Identitätsnachweises, an die E - Mail Adresse bzw. Postadresse des VM zu richten.

Kommunikation: Der VP willigt ein, dass oben angegebene Versicherungsmakler zur Kontaktaufnahme zu Informations- und Werbezwecken per Fax, E - Mail, Telefon und SMS gemäß Telekommunikationsgesetz berechtigt ist.

	Die Informationspflicht /.Datenschutzhinweis nach DSGVO wurde dem Vertragspartner ausgehändigt
	 FORMCHECKBOX 
 ja      FORMCHECKBOX 
 nein


	Beginn der Geschäftsbeziehung: Die Geschäftsbeziehung beginnt mit beidseitiger Unterzeichnung dieses Maklerauftrages und Erstberatungsprotokoll und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

	Beendigung der Geschäftsbeziehung: Die Geschäftsbeziehung kann durch schriftliche Kündigung durch eine der beiden Vertragspartnern beendet werden. Sie erlicht jedoch spätestens automatisch mit Kündigung / Stornierung oder Vermittlerwechsel des letzten durch den Versicherungsmakler vermittelten Vertrages. 
Der Versicherungskunde nimmt zur Kenntnis, dass durch die Beendigung dieses Geschäftsverhältnisses auch die Interessenwahrung durch den Versicherungsmakler erlischt, nicht jedoch die aus den vorangegangenen aktiven Vertragsverhältnissen resultierenden wirtschaftlichen Ansprüchen des Versicherungsmaklers!


Sonstige Vereinbarungen:      
	Ort, Datum
	
	Unterschrift Versicherungsmakler
	
	Unterschrift Kunde / Firmenstempel
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

der TEAM GASTBERGER VERSICHERUNGSMAKLER GESMBH & CO KG

Fassung vom 21.4.2006
ALLGEMEINES

1.)
Definition: Versicherungsmakler ist, wer im Sinne des § 26 Maklergesetz als Handelsmakler in einer von Versicherungsunternehmungen unabhängigen Weise Versicherungsverträge, Leasing- u. Bausparverträge vermittelt, Risikoanalysen und Deckungskonzepte erstellt. 

2.)
Interessenwahrung: Der Versicherungsmakler wahrt im Sinne der §§ 27 und §§ 28 Maklergesetz überwiegend die Interessen des Versicherungskunden und steht für die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes ein. 

3.)
Beschränkung auf österreichische Versicherer: Die Interessenswahrung des Maklers wird, soweit im Einzelfall nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, örtlich auf Versicherungsgesellschaften mit Sitz in Österreich beschränkt.

4.)
Betreuung durch den Makler:

4.1.
Soweit nicht zwingend die Bestimmungen des KSchG in der gültigen Fassung entgegenstehen, ist der Versicherungsmakler nach Abschluss des Versicherungs-vertrages lediglich verpflichtet, die zugrunde liegende(n) Polizze(n)Kopien zu überprüfen.. Eine darüber hinausgehende Berichts- und/oder Aushändigungspflicht im Sinne des § 28 Zif.. 4 Maklergesetz wird ausdrücklich abbedungen. 

4.2. Eine laufende Überprüfung der bestehenden Versicherungsverträge des Ver-sicherungskunden im Sinne des § 28 Zif. 7 Maklergesetz, bedarf eines ge-sonderten Auftrages. Ohne gesonderten Auftrag in schriftlicher Form übernimmt der Versicherungsmakler keine Verpflichtung im Sinne des § 28 Zif. 7 Maklergesetz. Die Annahme eines derartigen Auftrages behält sich der Versicherungsmakler ausdrücklich vor. Wird ein solcher Auftrag in schriftlicher Form erteilt, hat der Versicherungskunde dem Versicherungsmakler unverzüglich allfällige neue Risken bzw. Veränderungen derselben schriftlich bekannt zu geben. 

4.3. Der Versicherungsmakler übernimmt keine Prüfung der Solvenz der Versicherer, soweit diese der Aufsicht des Bundesministeriums für Finanzen unterliegen. 

5.)
Dauer des Maklerauftrages:

5.1.
Verpflichtet sich der Versicherungskunde, für das zu vermittelnde Geschäft keinen anderen Versicherungsmakler in Anspruch zu nehmen, liegt ein Alleinvermittlungs-auftrag vor. Die Vereinbarung wird auf eine angemessene Dauer abgeschlossen. Bei Anwendung des KSchG bedarf eine solche Vereinbarung der Schriftform, dies gilt auch für die Verlängerung einer solchen Vereinbarung.

5.2. Liegt kein Alleinvermittlungsauftrag vor, wird die Vereinbarung auf unbestimmte Dauer abgeschlossen. Ein solcher Vertrag kann unter Einhaltung einer einmonatigen Frist von jedem Vertragspartner gekündigt werden. 

5.3. Bei Vorliegen wichtiger Gründe kann der Maklervertrag von jedem Vertragspartner ohne Einhaltung einer Frist vorzeitig aufgelöst werden. Wichtige Gründe, die den Versicherungsmakler zur sofortigen Auflösung berechtigen, sind insbesondere gegeben wenn der Versicherungskunde die Versicherungsprämien an den Versicherer unberechtigt nicht mehr bezahlt; der Versicherungskunde mit der Bezahlung des vereinbarten Pauschal- und Verwaltungskostenbeitrages samt Nebenleistungen an den Versicherungsmakler länger als 28 Tage trotz Nach-fristsetzung (qualifizierte Mahnung) in Verzug ist; über das Vermögen des Klienten ein Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines Insolvenzverfahren mangels Masse abgewiesen wurde; der Versicherungskunde gegen wesentliche Bestimmungen dieses Vertrages verstößt.

II. PFLICHTEN DES VERSICHERUNGSKUNDEN

1.) Informationspflicht des Kunden: 

1.1. Der Versicherungskunde hat den Versicherungsmakler bei der Ausübung seiner Vermittlungstätigkeit redlich zu unterstützen und alle Umstände mitzuteilen, die erforderlich sind, damit der Versicherungsmakler gegenüber dem Versicherer alle jene Interessen wahren kann, die auch der Versicherungskunde selbst vor und nach Abschluss des Versicherungsvertrages dem Versicherer gegenüber zu wahren hat, insbesondere hat er ihn über sämtliche Risken zu informieren. 

1.2.
Der Versicherungskunde kann sich nicht darauf verlassen, dass dem Versicherungsmakler durch den Versicherer sämtliche Informationen mitgeteilt werden. Der Versicherungskunde ist selbst verpflichtet, dem Versicherungsmakler die Vertrags- (Schadens) - Korrespondenz zur Verfügung zu stellen. Für Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Korrespondenzverpflichtung entstehen, weil der Versicherungsmakler keine Kenntnis darüber erlangt, haftet dieser nicht. 

1.3.
Erhält der Versicherungskunde erstellte Unterlagen, insbesondere die Versicherungspolizzen und Bedingungswerke oder Prämienberechnungen zugestellt, ist er auch verpflichtet, diese ohne besondere Aufforderung auf sachliche Richtig- und Vollständigkeit zu überprüfen und auf etwaige Fehler oder Unrichtigkeiten unverzüglich hinzuweisen.

1.4 
Eine Haftung für Schäden infolge unrichtiger oder unvollständiger Angaben, insbesondere der Risken, durch den Auftraggeber ist ausdrücklich ausgeschlossen.

1.5 Der Versicherungskunde ist verpflichtet, eine Weitergabe von mitgeteilten Geschäftsangelegenheiten (wie z.B. Versicherungsanalysen, Deckungskonzepte etc.) zu unterlassen. 

1.6 Ein Verstoß gegen diese Bestimmungen kann eine Schadenersatzpflicht nach sich ziehen. Soweit dem Versicherungsmakler ein Provisionsanspruch zusteht, kann der Versicherungskunde wegen Verletzung wesentlicher Pflichten auch eine Mäßigung nach Maßgabe der durch den Pflichtverstoß bedingten geringeren Verdienstlichkeit des Versicherungsmaklers verlangen. 

1.7 Der Versicherungskunde nimmt zur Kenntnis, dass durch die Beendigung des Geschäftsverhältnisses (Kündigung der Vollmacht od. Maklerauftrag) auch die Interessenswahrung durch den Versicherungsmakler erlischt, nicht jedoch die aus den vorangegangenen aktiven Vertragsverhältnissen resultierenden wirtschaftlichen Ansprüche des Versicherungsmaklers.

2.)
Analyse des zu versichernden Risikos:

2.1.
Der Versicherungsmakler erstellt auf Basis der ihm vom Versicherungskunden erteilten Informationen und den ausgehändigten Unterlagen eine angemessene Risikoanalyse und ein angemessenes Deckungskonzept.

2.2.
Der Versicherungskunde hat – da er bezüglich der Kenntnis der Versicherungs-werte und etwaiger besonderer Gefahren dem Makler überlegen ist – sämtliche für den abschluss der gewünschten Versicherungen relevanten Daten wahrheitsgemäß und vollständig bekannt zu geben, insbesondere aber auch erforderlichenfalls an einer Risikobesichtigung durch einen hiezu befugten Sachverständigen vor Ort teilzunehmen. 
2.3.
Ebenso hat der Versicherungskunde jegliche für die Versicherungsdeckung relevanten Veränderungen dem Versicherungsmakler unverzüglich und den Abschluss der gewünschten Versicherungen relevanten Daten wahrheits-gemäß und vollständig bekannt zu geben, insbesondere aber auch unaufgefordert schriftlich bekannt zu geben, wie zum Beispiel Änderung der Adresse, des Tätigkeitsbereiches, Auslandstätigkeit, Erhöhung der Gefahren durch Sportausübung, Familienstand etc. 

3.) Keine vorläufige Deckung: Der Versicherungskunde nimmt zur Kenntnis, dass ein von ihm oder für ihn durch den Versicherungsmakler unterfertigter Antrag noch keinen Versicherungsschutz bewirkt. Der Versicherungsantrag bedarf noch der Annahme durch den Versicherer. Der Kunde nimmt somit zur Kenntnis, dass zwischen Unterfertigung des Versicherungsantrages und dessen Annahme durch den Versicherer, bzw. der nicht fristgerechter Prämienzahlung, ein ungedeckter Zeitraum bestehen kann. Der Versicherungsmakler ist verpflichtet, den unterfertigten Antrag unverzüglich an den Versicherer weiterzuleiten. 

4.)
Ersatz der Barauslagen: Der Versicherungsmakler hat überdies Anspruch auf Ersatz aller aufzuschlüsselnden Barauslagen.

III. HAFTUNG DES MAKLERS

1.) Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit: Der Makler haftet nur für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen durch ihn oder durch seine Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit, insbesondere im Bereich des Schadenersatzrechtes, wird ausdrücklich ausgeschlossen. Im Bereich der (schlicht) groben Fahrlässigkeit wird eine Haftungshöchstgrenze von € 1,5 Millionen je Schadensfall vereinbart, maximiert mit EUR 3 Millionen Gesamtjahres-höchstleistung, soweit keine Bestimmung des KSchG entgegensteht. Für Schäden unter € 1.000,-- haftet der Versicherungsmakler nur bei Vorsatz, soweit keine Bestimmung des KSchG entgegensteht. Ansprüche auf Schadenersatz aus dem Versicherungsmaklervertrag wegen schuldhaft begangener Pflichtverletzungen verjähren nach drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit Ende des Jahres, in dem der Versicherungskunde Kenntnis vom Schaden und/oder der Person des Ersatzpflichtigen erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangt haben müsste. Bei einer nicht vollständigen, rechtzeitigen oder wahrheitsgemäßen Information durch den Versicherungskunden haftet der Versicherungsmakler für etwaige Nachteile oder Schäden des Versicherungskunden nicht.

2.) Berufshaftpflichtversicherung: Der Versicherungsmakler bestätigt den aufrechten Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung mit einer Versicherungssumme von mindestens EUR 1,5 Millionen je Schadenfall und verpflichtet sich, dem Kunden auf dessen Verlangen das Bestehen dieser Versicherung urkundlich nachzuweisen

3.) Verständigungs- und Schadensminderungspflicht des Kunden: Der Versicherungskunde hat den Versicherungsmakler unverzüglich nach Kenntnis eines eingetretenen Schadens zu verständigen und alle Vorkehrungen in Entsprechung seiner Schadenminderungspflicht zu treffen. 

4.) Beweispflicht des Kunden: Für die Richtigkeit der Versicherungsprämien-berechnung, sowie für Produkt-(Prospekt) angaben oder die Auslegung der Versicherungsbedingungen der vermittelten Versicherer und für Vermögens-schäden, die infolge der leicht fahrlässigen Verletzung von Nebenpflichten entstehen, haftet der Versicherungsmakler nicht. Der Versicherungskunde hat eine Pflichtverletzung des Versicherungsmaklers darzulegen und zu beweisen.

IV. PROVISION

Eine Provision vom Versicherungskunden steht dem Versicherungsmakler – soweit nicht ausdrücklich und schriftlich etwas anderes vereinbart ist – nicht zu. Aufwendungen des Versicherungsmaklers aufgrund von zusätzlichen Aufträgen sind nur dann zu ersetzen, wenn die Ersatzpflicht ausdrücklich schriftlich vereinbart worden ist. Dies gilt auch dann, wenn das angestrebte Geschäft nicht zustande kommt. Bei Anwendung des KSchG bedarf eine solche Vereinbarung der Schriftform. 

V. DATENSCHUTZ

Der Versicherungskunde ist einverstanden, dass seine personenbezogenen Daten automationsunterstützt vom Versicherungsmakler verarbeitet und in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten an dritte weitergegeben werden. 

Der Versicherungsmakler ist zur Kontaktaufnahme mit dem Versicherungskunden – auch zu Informations- und Werbezwecken – per Fax, e-mail, Telefon und SMS gem. Telekommunikationsgesetz berechtigt.

VI. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

1.) Schriftlichkeitsgebot: Änderungen und/oder Ergänzungen der umseitigen Bevollmächtigung sowie der AGB bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform; dies gilt auch für das Abgehen vom Schriftlichkeitsgebot. 

2.) Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen: Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen oder Abschnitte des Bevollmächtigungsvertrages sowie der AGB berührt die Verbindlichkeit der restlichen Bestimmungen nicht. 

3.)
AGB Aushang: Der Versicherungskunde kann diese allgemeinen Geschäftsbedingungen auch jederzeit auf der Internetseite des Versicherungsmaklers (www.gastberger.at) abrufen und auch im Aushang in den Geschäftsräumen des Versicherungsmaklers einsehen.

4.)
Erfüllungsort – Gerichtsstand – anzuwendendes Recht: Erfüllungsort ist der Ort der beruflichen Niederlassung des Versicherungsmaklers, Gerichtsstand das jeweils sachlich zuständige Gericht für diesen Ort, soweit keine Bestimmungen des KSchG entgegenstehen. Ausdrücklich wird die Anwendung österreichischen Rechtes vereinbart. 

Team Gastberger Versicherungsmakler Ges.m.b.H. & Co KG, 
Firmenbuch: Handelsgericht Salzburg, FN 269004w, 
Versicherungsvermittler GISA-Zahl: 18397307, 
5500 Bischofshofen, Hauptschulstrasse 6

Versicherte - Risken - Übersicht
welche bereits über Team Gastberger Versicherungsmakler Ges.m.b.H. & Co KG abgedeckt sind.
	Klienten ist:
	 FORMCHECKBOX 
 Privatperson
 FORMCHECKBOX 
 Unternehmer
	
	geb.: 


	Versicherungssparte
	Risiko - Beschreibung
	folgende Vers. bestehen bereits über das
Büro Team Gastberger
	Klient wünscht ein Angebot

	Existenzgefährdende Risken
	ja
	nein
	ja
	nein

	Privathaftpflicht
	Schäden an Dritten aus den privaten Gefahren des täglichen Lebens
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Berufs – Haftpflicht für Unselbständige
	Schäden an Dritten aus beruflichen Gefahren z.b.: für Lehrer, Beamte, Trainer, Ang. Ärzte usw.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Haftpflicht – Gebäude
	Schäden an Dritten auf Grund Innehabung eines      Gebäudes /Grundstück
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Kfz-Haftpflicht
	Schäden an Dritten auf Grund der Verwendung eines Kfz (Pflichtvers.)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Tierhaftpflicht
	Schäden an Dritten verursacht durch Hund oder Pferd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Berufsunfähigkeitsvers.
	Einkommensabsicherung welches durch ein Krankheits- oder Unfallereignis entsteht, ab einer 25%ige BU 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Unfallversicherung
	Einkommensabsicherung welches durch ein Unfallereignis entsteht (Umbau-, Pflege-, Reha-, Bergungskosten usw.)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Pflegeversicherung
	vorübergehende oder dauerhafte Pflegeleistung nach einer Krankheit bzw. Unfall oder im Alter
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Risiken mit hoher finanzieller Belastung
	ja
	nein
	ja
	nein

	Eigenheimversicherung

Wohnhausversicherung
	Sturm, Schneedruck, Hagel

Feuer, Explosion 

Rohrbruch, Korrosion, Verstopfung
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Haushaltsvers.
	Gesamter Wohnungsinhalt bzw. Inventar
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Landwirtschaftsvers.
	Landwirtschaftliches Gebäude
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Voll- / Teilkasko
	Unfall- und Elementarschäden am eigenen Fahrzeug
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Rechtsschutzvers.
	Anwaltliche Vertretung in Rechtsangelegenheiten
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Ablebensversicherung
	bietet den Hinterbliebenen finanziellen Schutz
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Lebensversicherung
	Vermögensaufbau sowie Pensionsvorsorge
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Auslandsreise-KV
	Rücktransport sowie Medizinische Leistungen im Ausland
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Risiken mit moderater finanzieller Belastung
	ja
	nein
	ja
	nein

	Sonderklassevers.
	Schneller und einfacher Zugang zu den modernsten stationären Heilbehandlungen in eine 2-Bett Zimmer
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Ambulanter Tarif
	ärztlichen Heilbehandlungen bei Top-Medizinern (auch ohne Kassenvertrag) bis hin zu Alternativ- und Ganzheitsmedizin
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Krankenhaustaggeld
	Abdeckung von Einkommensverlusten oder Zusatzkosten, die durch einen Spitalaufenthalt entstehen.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Krankengeld
	Abdeckung der Einkommensverluste und zusätzliche Aufwände pro Krankenstandstag nach Ablauf der Karenzfrist.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Dread Disease
	Vers. gegen schwere Krankheiten: Krebs, Herzinfarkt, 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Bestattungskostenvers.
	Begräbnisaufwand der vers. Person
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	All-Risk Eigenheim
	Unbenannte Gefahren Eigenheim
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	All-Risk Haushalt
	Unbenannte Gefahren Haushalt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Glasbruch am Gebäude
	Bruch von Flachgläser / Wintergärten am Gebäude
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	E-Geräte-Vers.
	Beschädigung von E-Geräte durch bestimmte Ereignisse 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Kühlgutvers.
	Verderb von Kühlgut 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Tierkrankenvers.
	Tierarztkosten
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Insassenunfallvers.
	Personenschäden an Kfz-Insassen bei Kfz-Unfällen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



Einzelne Risken wurden mit dem Kunden besprochen und dieser ist sich bewusst, dass für nicht abgedeckte Risken kein Versicherungsschutz besteht und auch ein Angebot zu einem Risiko noch keinen Versicherungsschutz begründet.

Für den Fall, dass Sie eine umfangreiche Risikoanalyse ablehnen und/oder Teilbereiche nicht vollständig bekannt geben, verweisen wir darauf, dass wir dafür keine Verantwortung bzw. Haftung übernehmen können. 

Wünsche und Bedürfnisse sowie sonstige Anmerkungen:      
	Ort, Datum
	
	                  Unterschrift Kunde 


	Team Gastberger Versicherungsmakler Ges.m.b.H. & Co KG. 

Telefon: ++43 (0)6462 3040 Fax: 06462 49818

5500 Bischofshofen, Hauptschulstraße 6

Telefon: ++43 (0)6462 3040 Fax: 06462 49818
www.gastberger.at  email: team@gastberger.at
GISA-Zahl: 18397307 
FN 269004w
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Einwilligungserklärung

Allgemeine Information:

„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (betroffene Personen) beziehen. Es kann sich dabei um private, berufliche, wirtschaftliche Informationen, Eigenschaften, Kenntnisse oder physiologische Merkmale handeln. Personenbezogene Daten sind beispielsweise Ihre Kontaktdaten, wie etwa Ihre E-Mail- oder Wohnadresse.

 FORMCHECKBOX 
  Einwilligung zur Verarbeitung von Daten

Im Rahmen unserer Vertragsbeziehung mit Ihnen, verarbeiten wir Ihre Kontaktdaten. Weiters dienen Ihre Daten zur Angebotslegung, Antragserstellung, Polizzierung, Bestandsbetreuung, Schadensmanagement und Risikoanalyse. 

Als Versicherungsmakler (und Berater) ist es unerlässlich, Ihre Daten an entsprechende Versicherungsunternehmen und externe Dienstleister (z.B. Leckortungsfirmen) weiterzuleiten.

Eine Datenweitergabe außerhalb des Gebietes der Europäischen Union ist nicht vorgesehen. 

Ich ……………………………………………………………………………………………………………
willige ein, dass meine personenbezogenen Daten von der Team Gastberger, Versicherungsmakler GmbH & CoKG wie oben angeführt verwendet werden dürfen.

Ich nehme zur Kenntnis, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann.

	Ort, Datum
	
	                  Unterschrift Kunde 


 FORMCHECKBOX 
  Einwilligung zur Verarbeitung von Daten für Marketingzwecke

Ich ……………………………………………………………………………………………………………… 
willige ein, dass mir die Team Gastberger, Versicherungsmakler GmbH & CoKG mittels postalischer Sendungen, 
E-Mail, Telefon, SMS,… Informationen, Kundenzeitungen, Newsletter, Einladungen zu Veranstaltungen, Angebote 
und dgl. übersendet. 

Ich nehme zur Kenntnis, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann.

	Ort, Datum
	
	                  Unterschrift Kunde 


Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO

Uns ist es ein besonderes Anliegen, alle personenbezogenen Daten, die Sie uns anvertrauen, zu schützen und sicher zu verwahren.

Wir, die

Team Gastberger Versicherungsmakler Ges.m.b.H & CoKG

5500 Bischofshofen, Hauptschulstrasse 6
Tel.: 06462 3040, mail: team@gastberger.at
verarbeiten Ihre Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. Mit dieser Datenschutzinformation erfahren Sie die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen unseres Unternehmens.

Zweck & Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten benötigen wir zum Zweck der Beratung, Anlage von Neukunden und der Änderung von Daten von Bestandskunden. Weiters dienen Ihre Daten zur Angebotslegung, Antragserstellung, Polizzierung, Bestandsbetreuung, Schadenmanagement und Risikoanalyse.

Eine Weiterleitung Ihrer Daten an Versicherungs- und Geschäftspartner erfolgt in erster Linie zum Zweck der Polizzierung, Schadenerledigung, Hilfestellung in Schadenangelegenheiten und für Finanzierungsanfragen. Die Verarbeitung der Daten basiert auf der Rechtsgrundlage des Maklerauftrages.

Zum Schutz Ihrer Daten ergreifen wir sämtliche dem Stand der Technik entsprechende Maßnahmen.

Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte

Als Versicherungsvermittler ist es unerlässlich, Ihre Daten an entsprechende Versicherungs-unternehmen weiterzuleiten. 

Eine Datenweitergabe außerhalb des Gebietes der Europäischen Union ist nicht vorgesehen. 
Sollte dies dennoch erforderlich sein, so erfolgt dies unter Einhaltung der europäischen Datenschutzbestimmungen.

Kategorien der Empfänger personenbezogener Daten

Versicherungsunternehmen: zu Zwecken der Antragsprüfung, Polizzierung, Stornierung von Verträgen, Schadensregulierung.

BAUSTEIN – Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO

Externe Dienstleister: zur ordnungsgemäßen Erfüllung unserer Pflichten bedienen wir uns zum Teil

externen Dienstleister und Kooperationspartner.
Sämtliche Empfänger haben sich als Auftragsverarbeiter zur Einhaltung der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen uns gegenüber verpflichtet. Nähere Informationen zu den von uns beauftragten Auftragsverarbeitern können Sie unter 
der Mail Adresse: team@gastberger.at anfragen.

Versicherungsvermittler unterliegen gewissen regulatorischen Vorschriften. Es kann daher die Offenlegung von personen-bezogenen Daten von einem Gericht oder einer Behörde gefordert werden. Weiters besteht die Möglichkeit, dass bei Prüfung eines Leistungsfalles ihre Daten an externe Dritte (z.B.: Gutachter, Ärzte) weitergegeben werden.
Geldwäscheprävention

Versicherungsvermittler sind gemäß Gewerbeordnung verpflichtet, Sorgfaltspflichten zur Verhinderung von Geldwäscherei 
und Terrorismusfinanzierung zu erfüllen. Dazu werden gemäß §365ff GewO personenbezogene Daten verarbeitet.

Der Versicherungsvermittler ist zur Identifikation des/der Versicherungsnehmers/-in, der vertretungsbefugten Person und des/der Prämienzahlers/-in verpflichtet. Weiters hat er den PEP-Status (politisch exponierte Person) und die Treuhandschaft abzufragen. Die Verarbeitung und Aufbewahrung der in diesem Zusammenhang erhobenen Daten erfolgt solange die Notwendigkeit zur vertraglichen und gesetzlichen Erfüllung besteht.

Dauer der Datenspeicherung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, soweit erforderlich, für die Dauer der gesamten Geschäftsbeziehung 
(Anbahnung, Abwicklung, bis zur Beendigung der Geschäftsbeziehung) sowie darüber hinaus gemäß den gesetzlichen 
Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, oder bis zur Beendigung eines allfälligen Rechtsstreits.

Ihre Rechte

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Sollten Sie von einem dieser Rechte Gebrauch machen wollen, wenden Sie sich bitte an:

Team Gastberger Versicherungsmakler Ges.m.b.H & CoKG, 5500 Bischofshofen, Hauptschulstrasse 6


Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde (Wickenburggasse 8-10, 1080 Wien, E-Mail: dsb@dsb.gv.at).

